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Vorwort 

Die Deutsche Postgewerkschaft hat erst vor kurzem erneut einen Tarifvertrag 
über Bemessungsvorgaben für die Angestellten und Arbeiter der Deutschen Bun-
despost bzw. der Unternehmen der Deutschen Bundespost gefordert. Dies würde, 
was von der Deutschen Postgewerkschaft auch bezweckt ist, dazu führen, daß 
die gesamte Personalbemessung und damit auch die mit Beamten zu besetzenden 
Personalposten tarifvertraglich geregelt würden. Die Personalbedarfsfeststellung 
sollte ebenfalls in einen solchen Tarifvertrag einbezogen werden. 

All diese Forderungen zielen auf einen massiven Eingriff in die bislang im 
öffentlichen Dienst dem Dienstherm und in der Privatwirtschaft dem Arbeitgeber 
vorbehaltene Entscheidungssphäre. Die durch entsprechende Tarifforderungen 
bzw. -regelungen aufgeworfenen Fragen haben deshalb für den öffentlichen 
Dienst und in weiten Bereichen auch für die Privatwirtschaft fundamentale Bedeu-
tung. 

Der Herr Bundesminister für Post und Telekommunikation hat mich gebeten, 
diese Fragen in einem Rechtsgutachten zu klären'. 

Würzburg, im März 1990 
Karl-Georg Loritz 

• Die Drucklegung erfolgte vor dem Abschluß des Tarifvertrages über die Regelung 
der Pausenzeiten, so daß die Arbeit nicht speziell auf diesen Tarifvertrag eingehen konnte 
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1. Kapitel 

Die Bemessungsvorgaben bei der 
Deutschen Bundespost - zugleich ein Überblick 
über die Rechtsprobleme einer tarifvertraglichen 

Regelung der Bemessungsvorgaben 

I. Das Erfordernis der Bemessungsvorgaben 

Überall wo Menschen in abhängiger Stellung beschäftigt werden, muß vom 
Arbeitgeber die zu leistende Tätigkeit festgelegt werden. Ehe aber die Vereinba-
rung der Arbeitsleistung mit den einzelnen Beschäftigten in deren Arbeitsverträ-
gen erfolgen kann, bedarf es einer auf den Organisationsstrukturen aufbauenden 
Planung. Der Arbeitgeber muß ermitteln, welche Tätigkeiten in welchem Umfang 
anfallen und wieviele Arbeitnehmer zu deren Verrichtung benötigt werden. Von 
besonderer Bedeutung ist die Planung auch im öffentlichen Dienst und somit 
auch bei den Unternehmen der Deutschen Bundespost. Dort ist nämlich die 
Beschäftigung von Beamten ebenso wie die von Arbeitnehmern nur möglich, 
wenn im Wirtschaftsplan eine entsprechende Zahl von Kräften etatisiert ist. Um 
festlegen zu können, wieviele Dienstkräfte beschäftigt werden müssen und unter 
Berücksichtigung der Haushaltslage beschäftigt werden können, bedarf jeder 
öffentliche Dienstherr eines Konzepts, mit dessen Hilfe er den Personalbedarf 
ermitteln kann. 

Ein grundlegender Unterschied zwischen der Personalwirtschaft im öffentli-
chen Dienst und derjenigen in der Privatwirtschaft besteht darin, daß im öffentli-
chen Dienst aufgrund der Verfassung, aber auch nach Maßgabe einfachrechtlicher 
Gesetze zwingende Vorgaben bestehen. Ohne daß an dieser Stelle im einzelnen 
hierauf eingegangen wird - die Problematik wird noch umfassend angesprochen 1 

-, sei nur darauf hingewiesen, daß die Verfassung dem Bund die Erfüllung 
bestimmter Aufgaben, wie z. B. den Straßenbau, die innere Verwaltung, die 
Versorgung des Landes mit den Dienstleistungen der Post und Bahn, vorschreibt. 
Der Personalbedarf und die Organisationsstrukturen (Aufbau- und Ablauforgani-
sation) müssen sich deshalb in vielen Bereichen nach dem Umfang dieser Aufga-
ben richten. 

Ferner sind die öffentlichrechtlichen Körperschaften, soweit sie sich zur Erfül-
lung ihrer Aufgaben der Beamten bedienen, in der Gestaltung von deren Rechts-

1 Unten 5. Kapitel 11. 
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verhältnissen nicht frei. Art. 33 Abs. 5 GG schreibt vor, daß das Recht des 
öffentlichen Dienstes "unter Berücksichtigung der hergebrachten Grundsätze des 
Berufsbeamtenturns zu regeln ist". Der Bundesgesetzgeber hat diesem Verfas-
sungsgebot insbesondere durch den Erlaß des Beamtenrechtsrahmengesetzes und 
für die Bundesbeamten durch das Bundesbeamtengesetz Rechnung getragen. 
Diese beiden Gesetze regeln unter Beachtung der hergebrachten Grundsätze des 
Berufsbeamtenturns die Ämter im statusrechtlichen und im abstrakt-funktionellen 
Sinn. Ein Dienstherr ist von Gesetzes und Verfassungs wegen verpflichtet, bei 
seiner Aufgabenerfüllung all diese Grundsätze zu beachten. Auch müssen den 
Ämtern im konkret-funktionellen Sinn, also den einzelnen Dienstposten, die 
jeweils zu bewältigenden Aufgaben in geordneter Weise unter Beachtung der 
realen Gegebenheiten zugeordnet werden. Die jedem öffentlichen Dienstherm 
obliegende Pflicht, den Grundsatz der sparsamen Haushaltsführung zu beachten, 
gebietet ihm, die Zahl der erforderlichen Dienstkräfte und die hierfür auszuwei-
senden Planstellen - im Bereich der Deutschen Bundespost und ihrer Unterneh-
men als Personalposten bezeichnet - sorgfältig und zuverlässig zu ermitteln. 

Die Deutsche Bundespost bezeichnet dies als Personalbemessung. Sie versteht 
darunter das Verfahren, die Zahl der Arbeitsposten zu ermitteln und festzulegen, 
die erforderlich ist, um bestimmte Aufgaben unter Beachtung der dienstlichen 
bzw. betrieblichen Erfordernisse und der gerechten und gleichmäßigen Belastung 
der Arbeitskräfte zu erfüllen 2• Die Personalbemessung, in der freien Wirtschaft 
z.T. auch als Personalbedarfsermittlung, Personalbedarfsberechnung, Personalbe-
darfsfeststellung bezeichnet - wobei allerdings diese inhaltlich nur einen Teil 
des Begriffs "Personalbemessung" umfassen -, ist eine unabdingbare Vorausset-
zung für eine wirtschaftliche Unternehmensführung, weil nur so einerseits die 
Beschäftigung nicht benötigter oder zumindest nicht vollausgelasteter Bedienste-
ter vermieden, andererseits aber auch der Gefahr des Personalmangels vorgebeugt 
werden kann. 

Das derzeit bei der Deutschen Bundespost praktizierte Personalbemessungssy-
stem gilt seit dem 31.3. 1971 3. Es ist in der "Dienstanweisung für die Personalbe-
messung bei den Ämtern der Deutschen Bundespost (DA BemÄ)" festgehalten. 

11. Einzelheiten bei Bemessungsvorgaben 

Der rechnerische Maßstab für den Personalbedarf ist die Personaleinheit, die 
wieder in die Arbeitseinheit und die Vertretereinheit unterteilt wird. Die Arbeits-
einheit ist die Recheneinheit für die Gesamtarbeitszeit, welche der Wochenar-
beitszeit einer vollbeschäftigten Arbeitskraft entspricht. Die Vertretereinheit ist 

2 Dohmen, Jahrbuch des Postwesens, 1972, S. 174. 
3 Zu den bis dahin geltenden Systemen, die seit 1896 praktiziert wurden, Dohmen, 

Jahrbuch des Postwesens, 1972, S. 175 ff. 
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die Recheneinheit für die Ausfallzeiten, für die eine Arbeitskraft nötig ist. In 
organisatorischer Hinsicht wird der Personalbedarf in Personalposten ausge-
drückt. Das sind Arbeitsposten, also Soll-Stellen für den Einsatz einer Arbeits-
kraft4, und Vertreterposten 5. Um nun die Zahl der Arbeitsposten in den einzelnen 
Dienststellen ermitteln zu können, werden die von den Ämtern zu erledigenden 
Aufgaben in Bemessungsbereiche eingeteilt. Solche sind z. B. der Briefeingang, 
die Paketzustellung, die Annahme von Telegrammen usw. Um sodann den Zeitbe-
darf zu berechnen, müssen die Aufgaben festgelegt werden, auf die sich die 
Bemessungswerte beziehen. So kann z. B. festgelegt werden, daß 1 000 Kurzbrie-
fe in einer bestimmten Zeit abzufertigen sind (man spricht hier von einer Ver-
kehrseinheit) oder daß etwa ein Münzfernsprecher zu betreuen ist (man spricht 
hier von einer Bestandseinheit). 

Die Bemessungswerte geben den Zeitbedarf für die Bearbeitung einer bestimm-
ten Arbeitsmenge wieder. Der wöchentliche Zeitbedarf wird berechnet, indem 
der Bemessungswert mit der Bezugseinheit multipliziert wird. Der für die Erledi-
gung einer bestimmten Aufgabe erforderliche Zeitbedarf wird je Woche angege-
ben. Es wird z. B. festgestellt, daß in einer Woche, die 40 bzw. 38,5 Arbeitsstun-
den hat, eine bestimmte Zahl von Kurzbriefsendungen zu verteilen ist oder daß 
in den 40 bzw. 38,5 Arbeitsstunden einer Woche eine bestimmte Zahl von 
Münzfernsprechern betreut werden muß. 

Im Bemessungswert sind aber auch z. B. die zur Erledigung der Aufgaben 
üblicherweise anfallenden Wegeleistungen enthalten, ebenso wie Tätigkeiten, 
die nur unregelmäßig auftreten, wie etwa Dienstgespräche mit dem Vorgesetzten 
oder das Bedienen eines Fernsprechers, um Telefongespräche zu führen. Man 
spricht hier von sachlichen Verteilzeiten. In den Bemessungswert mit eingerech-
net werden weiterhin die sog. persönlichen Verteilzeiten. Das sind Zeiten, die 
den Arbeitskräften für persönliche Bedürfnisse, wie etwa das Händewaschen, 
zugestanden werden. Auch die Erholungszeiten sind mit eingerechnet, nicht aber 
die Pausen. Denn eine Pause ist eine von vornherein festgelegte Zeit der Arbeits-
unterbrechung von mindestens 15-minütiger Dauer innerhalb einer Dienstschicht. 
In dieser Zeit ist die Dienstkraft von der Pflicht zur Arbeitsleistung und Bereithal-
tung zur Arbeit befreit 6. Eine Pause sagt nichts darüber aus, wieviel Personal 
für die Erledigung einer bestimmten Arbeitsmenge benötigt wird und hat deshalb 
mit der Personalbemessung als solcher und mit dem Bemessungswert nichts zu 
tun. Sie betrifft nur die mögliche Verweildauer am Arbeitsplatz, nicht aber die 
Arbeitsleistung in einer bestimmten Arbeitszeit. 

4 Zu weiteren Unterteilungen des Arbeitspostens Dohmen, Jahrbuch des Postwesens, 
1972, S. 192. Es gibt Dienstposten, Aushilfsposten, Teildienstposten, Teilaushilfsposten, 
Tagesdienstposten, Tagesaushilfsposten, Teiltagesdienstposten und Teiltagesaushilfspo-
sten. 

5 Diese werden in Dauervertreterposten, andere Vertreterposten und Teilvertreterpo-
sten unterteilt, vgl. Dohmen, Jahrbuch des Postwesens, 1972, S. 192. 

6 Vgl. Dohmen, Jahrbuch des Postwesens, 1972, S. 195. 

2 Loritz 


